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KOMMENTAR

Kritische Betrachtung
der Elternteilzeit in

Österreich

Josef Meichenitsch

1. Einleitung

Am 1. Juli 2004 trat das Gesetz zur
Elternteilzeit in Kraft, wonach Mütter
und Väter, die in einem Betrieb mit min-
destens 20 Mitarbeiterinnen seit drei
Jahren tätig sind, das Recht auf Re-
duzierung ihrer wöchentlichen Nor-
malarbeitszeit haben. Sofern die Eltern
mit einem Kind unter sieben Jahren im
Haushalt wohnen, haben sie Rechts-
anspruch auf Reduzierung ihrer Ar-
beitszeit.

Dieser Beitrag analysiert derzeit Teil-
zeitbeschäftigte und Anspruchsbe-
rechtigte der Teilzeitregelung, unter-
sucht Auswirkungen von Variationen
der Anspruchskriterien und zeigt Mit-
nahmeeffekte der Elternteilzeit auf.

2. Daten und Methoden

Die Datenquelle bildet der österrei-
chische Mikrozensus vom März 2001.
Der Mikrozensus ist eine Haushaltser-
hebung, die vierteljährlich in einem
Prozent aller Wohnungen durchgeführt
wird.1 Im März 2001 wurden im
Sonderprogramm Fragen zum Er-
werbsleben gestellt.

Die quantitative Auswertung stützt
sich auf diesen Mikrozensus. Auf Ba-
sis eines SPSS-Berechnungsmodells
werden verschiedene Auswirkungen
der Elternteilzeitregelung berechnet.

3. Status quo der Teilzeitbeschäf-
tigung in Österreich

Um die Inanspruchnahme der EI-
ternteilzeit zu analysieren, muss zu-
nächst die Frage beantwortet werden,
inwieweit Bedarf für eine solche Rege-
lung besteht. Bei der Frage nach dem
Grund für eine Teilzeitbeschäftigung2

geben 44,5% der befragten teilzeitbe-
schäftigten Frauen "die Betreuung von
Kindern und Erwachsenen" an, wäh-
rend der Anteil der teilzeitbeschäftigten
Männer 11,1 % beträgt. Insgesamt ist
die Betreuung von Kindern und Er-
wachsenen mit 39,6% der wichtigste
Grund für eine Teilzeitbeschäftigung in
Österreich.3

In einer Bandbreite von 11,4 bis
15,7% bewegen sich die weiteren Ant-
worten "will keine Vollzeittätigkeit", "kei-
ne geeignete Vollzeittätigkeit gefunden",
"andere familiäre Gründe" und "Sonsti-
ges". Insgesamt wenig Einfluss auf die
Ausübung einer Teilzeitbeschäftigung
hat die "Schul- oder Berufsausbildung"
mit 5,6%, wobei für Männer mit 16,7%
der Respondenten im Vergleich zu den
Frauen mit 3,7% dieses Kriterium einen
deutlich höheren Stellenwert hat. Die
Dominanz der Kinderbetreuung als Ur-
sache für Teilzeitbeschäftigung von
Frauen unterstreicht auch eine Studie
von L&R, FORBA und dem Institut für
Staats- und Politikwissenschaft,4 bei
der auf Basis einer eigenen empiri-
schen Erhebung 68,2% der Frauen die
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Tabelle 1: Gründe für Teilzeitbeschäftigung

Gründe Frauen Männer Insaesamt

Schul- oder Berufsaus-, Fortbilduna 3,7 16,7 5,6

Krankheit 1,1 3,7 1,4

Betreuuna von Kindern, Erwachsenen 44,5 11,1 39,6

andere familiäre Gründe 15,3 6,2 14,0

keine C1eeiCln.VolizeittätiClkeit C1efunden 10,9 20,9 12,4

will keine VolizeittätiQkeit 15,5 16,6 15,7

SonstiCles 9,1 24,8 11,4

Insgesamt 100,0 100,0 100,0

Quelle: Arbeitskräfteerhebung 2001, eigene Berechnungen

Familie als Motiv für eine Teilzeitbe-
schäftigung angeben.

Derzeit besteht bereits die Möglich-
keit, über Individualvereinbarungen zwi-
schen Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-
seite eine Arbeitszeitreduktion zu rea-
lisieren. Die nachstehenden zwei Ta-
bellen geben einen Überblick über die
derzeitige Inanspruchnahme von Teil-
zeitbeschäftigung. Zeile 1 der Tabelle
2 zeigt beispielsweise, dass von allen
unselbstständig beschäftigten Frauen
in den fertilen Altersklassen,5 die kein
Kind unter sieben Jahren in ihrem
Haushalt haben, 71,7% einer VolIzeit-
beschäftigung nachgehen. 3,2% arbei-
ten bis zu 12 Stunden in der Woche,
weitere 17,4% sind bis zu 25 Stunden
tätig und 7,6% arbeiten zwischen 26
und 35 Wochenstunden.

Das Vorhandensein eines Kindes un-
ter sieben Jahren im Haushalt beein-
flusst das Arbeitsangebot von Frauen
erheblich. Der Anteil der volIzeitbe-
schäftigten Frauen geht von 71,7 auf
42,5% zurück. Der Anteil der teilzeit-
beschäftigten Frauen verdoppelt sich
auf insgesamt 57,5%, wobei der größ-
te Zuwachs beim Beschäftigungsaus-
maß 13-25 Wochenstunden zu ver-
zeichnen ist. Das Vorhandensein eines
weiteren Kindes unter sieben Jahren
im Haushalt resultiert in einen noch
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niedrigeren Anteil der volizeitbeschäf-
tigten Frauen. Der Anteil der geringfü-
gig beschäftigten Frauen steigt bei zwei
Kindern unter sieben Jahren auf
10,6%. Jene Frauen, die vollständig
aus dem Erwerbsleben ausscheiden,
sind jedoch nicht in dieser Tabelle ent-
halten.

Bei Männern in fertilen Altersklassen
ist in der Ausgangssituation ohne Kin-
der der Anteil der Vollzeitbeschäftigten
an den unselbstständig Beschäftigten
mit 97% traditionell höher als bei den
Frauen. Hier ändert das Vorhandensein
eines bzw. zweier Kinder unter sieben
Jahren im Haushalt wenig. Der Anteil
vollzeitbeschäftigter Männer steigt
leicht an, was ein Indiz für die ver-
stärkten Finanzierungserfordernisse
innerhalb der Familie sein könnte.

Insgesamt kann daraus bereits ein
dringender Bedarf für die Elternteilzeit
abgeleitet werden. Wenn deutlich mehr
als ein Drittel aller befragten Teilzeit-
beschäftigten bzw. beinahe die Hälfte
aller teilzeitbeschäftigten Frauen als
Grund für ihre Teilzeitbeschäftigung die
Betreuung von Kindern und Erwach-
senen angeben und sich der Anteil der
teilzeitbeschäftigten Frauen bei Vor-
handensein eines Kindes unter sieben
Jahren im Haushalt verdoppelt, so kann
davon ausgegangen werden, dass vor
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Tabelle 4: Anspruch der unselbstständig Beschäftigten in fer-
tilen Altersklassen bei Erfüllung beider Kriterien

Frauen Männer

nicht anspruchs-
berechtigt 620.630 66,8 688.164 50,4

anspruchs-
berechtigt 309.007 33,2 676.753 49,6

Total 929.637 100,0 1.364.917 100,0

Quelle: Arbeitskräfteerhebung 2001, eigene Berechnungen

. Wirtschaft und Gesellschaft

allem Frauen das Instrument der EI-
ternteilzeit begrüßen werden.

4. Die derzeitige Elternteilzeit-
regelung

Der Anspruch auf Elternteilzeit ergibt
sich durch die Kombination der beiden
Kriterien "Betriebszugehörigkeitsdauer
von mindestens drei Jahren" und "Be-
trieb mit mindestens 20 Mitarbeiterln-
nen".6 Durch Anwendung dieser beiden
Kriterien folgt eine Anspruchsberechti-
gung für 49,6% aller unselbstständig
beschäftigten Männer und 33,2% aller
unselbstständig beschäftigten Frauen
in den fertilen Altersklassen. Bei die-
sem Ergebnis macht sich die Benach-
teiligung von Frauen durch die Wahl der
Kriterien bemerkbar. Unselbstständig
beschäftigte Frauen arbeiten öfters in
Betrieben mit weniger als 20 Mitarbei-
terinnen und sind öfters weniger als
drei Jahre bei ihrem derzeitigen Ar-
beitgeber beschäftigt. Das Resultat ist
ein größerer Anteil an anspruchsbe-
rechtigten Männern. Diese Tatsache ist
insofern kontraproduktiv, als davon aus-
zugehen ist, dass hauptsächlich Frau-
en die Elternteilzeit in Anspruch neh-
men werden.

In Bezug auf die Berufsgruppen
kann gezeigt werden, dass Beamte die
zwei Kriterien ungleich stärker erfüllen
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als Arbeiterinnen und Angestellte. Der
Anteil der Anspruchsberechtigten liegt
bei männlichen Beamten bei 70,3%,
bei weiblichen Beamten bei 55,8%.
Diese Werte befinden sich deutlich
über den durchschnittlichen Anteilen
der übrigen Berufsgruppen. Die Grün-
de dafür liegen in den beiden Zu-
gangskriterien, die Beamte wesentlich
leichter erfüllen als Arbeiterinnen und
Angestellte.

5. Potenzial der Elternteilzeit bei
Variation der Zugangskriterien

Nach der Darstellung der an-
spruchsberechtigten Personen werden
nun die beiden Kriterien "Betriebszu-
gehörigkeitsdauer" und "Betriebsgrö-
ße" variiert und die Auswirkungen auf
den Anteil der anspruchsberechtigten
Personen untersucht. Dabei können
beide Kriterien jeweils einzeln oder
auch simultan geändert werden. Im
Gegensatz zur oben gewählten Dar-
stellung wird bei diesen Berechnungen
auch das Vorhandensein eines Kindes
unter sieben Jahren berücksichtigt. Die
Anteile der anspruchsberechtigten
Frauen und Männer verändern sich im
Vergleich zur oben gewählten Darstel-
lung nicht erheblich, geben aber ein
schärferes Bild der tatsächlich An-
spruchsberechtigten wieder.
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Die Ausgangssituation einer Be-
triebsgröße von 20 Mitarbeiterinnen und
einer Betriebszugehörigkeitsdauer von
mindestens drei Jahren mit ihrem Er-
gebnis einer Anspruchsberechtigung für
32,1% der unselbstständig beschäftig-
ten Frauen und 51,2% der unselbst-
ständig beschäftigten Männer ist grau
schraffiert. Der Tabelle ist zu entneh-
men, wie durch Variationen der Krite-
rien diese Anteile variiert werden kön-
nen. Eine Änderung der Betriebsgröße
auf mindestens sechs Mitarbeiterinnen
bei gleichzeitiger Senkung der Zuge-
hörigkeitsdauer auf mindestens ein Jahr
hätte beispielsweise einen potenziellen
Anteil von 61,8% der unselbstständig
beschäftigten Frauen zur Folge. Ein mit
64,1% ähnliches Ergebnis würde eine
Variation der Betriebsgröße auf mindes-
tens elf Mitarbeiterinnen bei simultaner
Reduktion der Zugehörigkeitsdauer auf
einen Monat bieten. Ebenfalls 64,1% an
anspruchsberechtigten Frauen hätte ei-
ne Variation der Betriebszugehörigkeit
auf zwei Jahre und der Größe des Be-
triebes auf mindestens eine Mitarbeite-
rin zur Folge. Zu beachten ist allerdings,
dass die beiden Anteile von jeweils
64,1% nicht dieselben Personen bein-
halten, sondern je nach Wahl der Krite-
rien unterschiedliche Personengruppen
inkludieren.

6. Mitnahmeeffekte

Für derzeit bereits teilzeitbeschäftig-
te Personen stellt die Elternteilzeit, so-
fern die Anspruchskriterien erfüllt wer-
den, einen Mitnahmeeffekt dar, da sie
sich bereits in Teilzeit befinden. Die Än-
derung für diese sich bereits in Teilzeit
befindlichen Personen durch die EI-
ternteilzeit besteht lediglich in der
Schaffung von Rechtssicherheit. Die-
ser Umstand wird im folgenden als "Mit-
nahmeeffekt" bezeichnet.?
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Der Mitnahmeeffekt kann als ein Maß
für die Güte der Reform gesehen wer-
den. Einerseits ist ein möglichst niedri-
ger Mitnahmeeffekt anzustreben, um
möglichst vielen neuen Arbeitnehme-
rinnen den Weg in eine Teilzeitbe-
schäftigung zu ermöglichen. Anderer-
seits sollte der Mitnahmeeffekt mög-
lichst hoch sein, um bereits in Teilzeit
befindliche Personen Rechtssicherheit
zu gewährleisten.

Angesichts der Tatsache, dass vor al-
lem Frauen auf Grund von Kinderbe-
treuung teilzeitbeschäftigt sind, wird der
Schwerpunkt dieser Betrachtung auf
Frauen gelegt werden.

Die folgende Tabelle 7 zeigt die Mit-
nahmeeffekte, welche die Kriterien der
Elternteilzeit und deren Variationen im-
plizieren. In der grau schraffierten Aus-
gangsposition sind von all jenen un-
selbstständig beschäftigten Frauen im
Alter von 20 bis 44 Jahren, welche die
Zugangskriterien erfüllen, 25,9% teil-
zeitbeschäftigt. Mehr als ein Viertel der
unselbstständig beschäftigten Frauen
hat demnach bereits auf betrieblicher
Basis eine Vereinbarung über Teilzeit-
beschäftigung getroffen und erhält
durch die Elternteilzeit nun lediglich die
Rechtssicherheit, dieser Teilzeitbe-
schäftigung nachzugehen. Für die übri-
gen 74,1 % ergibt sich die Möglichkeit,
das Arbeitsausmaß auf eine Teilzeit-
beschäftigung zu reduzieren.

Variiert man die Kriterien für den An-
spruch auf Elternteilzeit, so kann man
erkennen, dass eine Aufweichung der
Kriterien die Mitnahmeeffekte tenden-
ziell vergrößert. Eine Änderung der Be-
triebsgröße auf mindestens sechs Mit-
arbeiterinnen bei simultaner Reduzie-
rung der Betriebszugehörigkeitsdauer
auf zumindest zwei Jahre würde den
Anteil der sich bereits in Teilzeit be-
findlichen anspruchsberechtigten Frau-
en auf 29,6% erhöhen.
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Tabelle 8 ist nach der gleichen Sys-
tematik aufgebaut. Hier werden bei
der Identifikation der Personenanteile,
für welche die Reform lediglich Mit-
nahmeeffekte darstellen, nur jene un-
selbstständig Beschäftigten berück-
sichtigt, die in ihrem Haushalt mit zu-
mindest einem Kind unter sieben Jah-
ren wohnen. Als Lesebeispiel soll wie-
der die grau schraffierte Fläche der
derzeitigen Regelung dienen. Demnach
sind 54,4% von jenen unselbstständig
beschäftigten Frauen im Alter von 20
bis 44 Jahren mit Kind, welche die bei-
den Kriterien erfüllen, teilzeitbeschäf-
tigt.

Im Vergleich zur vorigen Tabelle fal-
len vor allem bei Frauen die deutlich
höheren Werte auf. Im Fall der derzei-
tigen Regelung sind statt 25,9 bereits
54,4% der Frauen, welche die Kriterien
erfüllen, teilzeitbeschäftigt. Dies rührt
daher, dass bei unselbstständig be-
schäftigten Frauen mit Kindern unter
sieben Jahren der Anteil der Teilzeit-
beschäftigten viel höher liegt, als bei
unselbstständig beschäftigten Frauen
ohne Kindern. Durch den höheren An-
teil an Teilzeitbeschäftigung sind auch
die Mitnahmeeffekte bei Frauen mit
Kindern größer.

Variiert man die Zugangskriterien zur
Elternteilzeit, so kann man im Vergleich
zur vorigen Tabelle erkennen, dass die
Mitnahmeeffekte stabiler bleiben. Die-
se Robustheit gegenüber Veränderun-
gen der Kriterien unterstreicht, dass un-
abhängig von der Größe des Betriebes
und der Dauer der Beschäftigung Frau-
en mit Kindern unter sieben Jahren im
Haushalt stärker zu Teilzeit tendieren
als Frauen ohne Kinder.

7. Zusammenfassung

Der Anteil der Teilzeitbeschäftigten
liegt bei unselbstständig beschäftigten
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Frauen in den fertilen Altersklassen oh-
ne Kindern bei 28,3%. Gibt es jedoch
ein Kind unter sieben Jahren im Haus-
halt, so ist dieser Anteil mit 57,5% bei-
nahe doppelt so hoch.

Als Grund für eine Teilzeitbeschäfti-
gung wird beinahe von der Hälfte der
teilzeitbeschäftigten Frauen die Be-
treuung von Kindern und Erwachsenen
angegeben.

Aus diesen Umständen lässt sich vor
allem bei Frauen ein großer Bedarf für
die Elternteilzeitregelung ableiten.

Grundsätzlich haben nach Anwen-
dung beider Kriterien der Elternteilzeit
- Betriebszugehörigkeitsdauer von
mehr als drei Jahren und Betriebsgrö-
ße von mehr als 20 Mitarbeiterinnen -
33,2% der unselbstständig beschäftig-
ten Frauen und 49,6% der unselbst-
ständig beschäftigten Männer in den
fertilen Altersklassen Anspruch auf EI-
ternteilzeit. Unselbstständig beschäf-
tigte Frauen sind durch die Wahl der
Kriterien gegenüber Männern benach-
teiligt. Sie sind in der Regel kürzer bei
ihrem derzeitigen Arbeitgeber be-
schäftigt und arbeiten in kleineren Be-
trieben. Im Berufsgruppenvergleich gibt
es auf Grund des stetigen Berufsfeldes
und der Betriebsgröße deutliche Vor-
teile für Beamte.

Die Variation der Kriterien zeigt ver-
schiedene Möglichkeiten, um die An-
teile der anspruchsberechtigten Frau-
en und Männer zu verändern. Die Ana-
lyse der Mitnahmeeffekte zeigt, für wei-
chen Anteil der Beschäftigten die EI-
ternteilzeit lediglich Bestehendes durch
das Schaffen von Rechtssicherheit ab-
sichert - welche Beschäftigten sich al-
so bereits derzeit in Teilzeitbeschäfti-
gung befinden. Im Ausgangsfall stellt
die Elternteilzeit für mehr als ein Vier-
tel aller unselbstständig beschäftigten
Frauen im Alter von 20 bis 44 Jahren
einen Mitnahmeeffekt dar. Bei un-
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selbstständig beschäftigten Frauen, die
auch ein Kind unter sieben Jahren im
Haushalt haben, liegt der Mitnahmeef-
fekt deutlich höher als bei kinderlosen
Frauen. Grund dafür ist der hohe An-
teil an Teilzeitbeschäftigten bei un-
selbstständig beschäftigten Frauen mit
Kindern.

Ausgehend von den derzeitigen Kri-
terien der Elternteilzeit konnte gezeigt
werden, dass durch Variationen der Zu-
gangskriterien sowohl der Kreis der An-
spruchsberechtigten als auch die Mit-
nahmeeffekte erheblich verändert wer-
den könnten, was vor allem in Hinblick
auf die Benachteiligung von Frauen
und die Bevorzugung von Beamten er-
strebenswert erschiene.

Anmerkungen
1 Kritisch anzumerken ist die Selbstein-

schätzung der Respondenten. Bei-
spielsweise urteilen die Befragten über
die Größe ihres Betriebes.

2 Sofern keine andere Definition explizit
angeführt wird, ist unter Teilzeit ein Ar-
beitsstundenausmaß von weniger als 35
Wochenstunden zu verstehen.

3 European Foundation for the improve-
ment of Living and Working Conditions
(2003) 4.

4 Bergmann et al. (2003) 53.
5 Da die Reform Kinder bis sieben Jahre

einschließt werden auch Frauen, die
nicht mehr im fertilen Alter sind, jedoch
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noch ein Kind unter sieben Jahren im
Haushalt haben, erfasst, indem die fer-
tile Altersklasse von 20 auf bis zu 44
Jahre festgelegt wird. Für Männer wird
die fertile Altersklasse mit 20 bis 49 Jah-
re festgelegt.

6 Das Gesetz sieht "mindestens" 20 Mit-
arbeiterinnen im Betrieb vor. Die Daten
des Mikrozensus' erlauben allerdings nur
eine Betrachtung von Betrieben mit ge-
nau 20 Mitarbeiterinnen.

7 Der hier verwendetet Begriff des Mit-
nahmeeffektes unterscheidet sich vom
finanz-wissenschaftlichen Begriff, der
sich im Allgemeinen auf die "Mitnahme"
von Geld- oder Sachleistungen bezieht.
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